
MEDIADATEN

Zuschläge:	
Platzierung  Titelseite ........................................  50 %
Platzierung  Rückseite  ......................................  25 %

Alle Preise verstehen 
sich in Euro zzgl. 

gesetzlicher MwSt.
Für Aufträge gelten die 

AGBs der Lausitzer 
Verlagsanstalt.

Gültig ab 02.07.2011

Ortspreis:
SW:............. 0,89 € / mm
CMYK:....... 1,17 € / mm

Grundpreis:*
SW:............. 1,05 € / mm
CMYK:....... 1,38 € / mm

Erscheinung:........2 x monatlich, samstags
Auflage:....................59.214 Exemplare

Ausgabe:	 Bautzen

Ausgabe: 	 Bischofswerda
Erscheinung:........2 x monatlich, samstags
Auflage:....................11.611 Exemplare

Ortspreis:

SW:............. 0,51 € / mm
CMYK:....... 0,66 € / mm

Grundpreis:*

SW:............. 0,60 € / mm
CMYK:....... 0,77 € / mm

Millimeter - Preise

Die Anzeigenzeitung im Landkreis Bautzen

www.lausitzerverlagsanstalt.de

Herausgeber / Verlag:

Lausitzer Verlagsanstalt
Kurt-Pchalek-Straße 8, 02625 Bautzen

Telefon:..............+49 (0) 3591 529380
Telefax:...............+49 (0) 3591 529382
E-Mail:................kontakt@lausitzerverlagsanstalt.de
Internet:.............www.lausitzerverlagsanstalt.de

* Preis für Agenturen

Gesamtausgabe
Auflage:....................70.825 Exemplare

Ortspreis:

SW:............. 1,80 € / mm
CMYK:....... 2,40 € / mm

Grundpreis:*

SW:............. 2,12 € / mm
CMYK:....... 2,83 € / mm

Preisgünstige Sonderformate:

1/1 Seite (207 x 280 mm), Gesamtausgabe, farbig (4c)............................. 1666,00 € (zzgl. 15 % AE-Provision)
1/2 Seite (207 x 140 mm), Gesamtausgabe, farbig (4c)............................... 833,00 € (zzgl. 15 % AE-Provision)
1/3 Seite (207  x  93 mm), Gesamtausgabe, farbig (4c)............................... 555,00 € (zzgl. 15 % AE-Provision)

Rabatte: 
6  Anzeigenschaltungen  ...................................  5 %
12 Anzeigenschaltungen .................................  10 %
24 Anzeigenschaltungen .................................  20 %

Kombi Rabatte:
2 Ausgaben......................................................... 15 %

Skonto: bei Lastschrift ...................................... 2 %



Beilagenpreise:

Beilagen pro 1000 Stück
bis 10 g.............................................................. 25,00 €	

bis 20 g............................................................. 30,00 €	

bis 30 g ............................................................ 35,00 €	

bis 40 g ............................................................ 45,00 €	

ab  50 g...................................................... auf Anfrage

Kleinanzeigenpreise:

privat (inkl. MwSt.):	
	 3 Zeilen a 35 Zeichen...............................5,00 €	
	 je weitere Zeile ........................................1,50 €

gewerblich (zzgl. MwSt.): ........................................... 	
	 3 Zeilen a 35 Zeichen ............................10,00 €	
	 je weitere Zeile.........................................3,00 €

optional: 
	 Chiffreanzeigengebühr ...........................3,00 €
	 Postzustellung......................................... 3,00 €

www.lausitzerverlagsanstalt.de

M E I N   K L E I N A N Z E I G E N M A R K T

Gutgenutzt.de

Technische Daten:

Format:.............. 1/2 Berliner Format (235 x 315 mm)
Druck:...................... 40 Raster auf 45g/m² (Uncoated)
Satzspiegel:................................... 207 mm x 280 mm
Spalten:.......................................................................5
Spaltenbreite:.................................................... 39 mm
Stegbreite: .........................................................  3 mm
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Verteilgebiet:

Spaltengrößen:	 1 – Spaltig:	 39 mm
	 2 – Spaltig:	 81 mm
	 3 – Spaltig:	 123 mm
	 4 – Spaltig:	 165 mm
	 5 – Spaltig:	 207 mm
Dateiformate:.......pdf, jpeg, tif, eps, psd, ai (300 dpi)
Daten an:............................... satz@bautzenerbote.de

Bischofswerda

Keine Verteilung

Bautzen



1.	 �Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzei-
gen eines Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druck-
schrift zum Zwecke der Verbreitung. 

2.	 �Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluß abzuwickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Ab-
ruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3.	 �Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten 
bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte An-
zeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4. 	 �Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu ver-
treten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch-
lichen Abnahme entsprechendem Nachlaß dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht. 

5. 	 �Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text- Millimeter- Zeilen 
dem Preis entsprechend in Anzeigen- Millimeter umgerechnet. 

6.	 �Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag ein-
gehen, daß dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluß mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

7. 	 �Textteil- Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „An-
zeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

8. 	 �Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe im 
Rahmen eines Abschlusses - und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerecht-
fertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentli-
chung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Ge-
schäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beila-
genaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage 
und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 
erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen oder 
höher berechnet. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt. 

9. 	 �Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druck-
unterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gege-
benen Möglichkeiten. 

10.	�Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsmin-
derung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Läßt der Verlag eine 
ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatz-
anzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf 
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Schadens-
ersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer 
Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Un-
möglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorher-
sehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 
zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehil-
fen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen Fehlens zugesicher-
ter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haf-
tung für grobe Fahrlässigkeit den Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt. Re-
klamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln - innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. 

11.	�Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeauszuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden. 

12.	�Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der 
Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

13.	�Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung 
sofort, nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist in-
nerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vor-
zeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14.��Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen sowie die Ein-
ziehungs kosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die wei-
tere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der 
Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich ver-
einbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.�	�Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. 
Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann 
ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der Anzeige. 

16.	�Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für den 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

17.	�Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und recht-
zeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
mannes an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffern-
anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist 
nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der 
Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 

18.	�Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auf-
traggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Mo-
nate nach Ablauf des Auftrages. 

19.	�Erfüllungsort ist der Sitz der Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kauf-
leuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz 
der Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht- 
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt 
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertrags-
schluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Gesetzes gelegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)	 �Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden 
an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mitt-
lungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise wei-
tergegeben werden. 

b)	 �Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte 
die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den 
Auftraggebern irregeführt oder getäuscht wird. 

c)	 �Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen, Termin- oder Ausgabeände-
rungen, Textkorrekturen und Abbestellungen übernimmt der Verlag für 
Übermittlungsfehler keine Haftung. Ebenfalls haftet der Verlag nicht für 
Fehler auf Grund undeutlich geschriebener Aufträge. 

d)	 �Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Werbungstreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. 

e)	 �Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der 
für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein; 
dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-
stellen. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der In-
serent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeigen bezieht, 
zu tragen, und zwar nach Maßgaben des jeweils gültigen Anzeigentarifs. 
Dies gilt sinngemäß auch für Prospektbeilagen. 

f)	 �Im Fall höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede 
Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schaden-
ersatz, sofern den Verlag nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft. 

g)	 �Bei Wortanzeigen zählt jedes Wort/jeder Begriff selbstständig. Abkür-
zungen sind zulässig, sofern sie nicht willkürlich sind, sich ein Sinn er-
gibt und die Abkürzungen grammatikalisch sowie orthographisch richtig 
sind. Der Verlag behält sich vor, Änderungen und Einschränkungen zu 
veranlassen. 

h)	 �Bei Wort-, Familien- und privaten Gelegenheitsanzeigen besteht kein 
Anspruch auf Belegausschnitt. 

i)	 �Bei nach Verlagsrichtlinien gestalteten standardisierten Anzeigen (rubri-
zierte Anzeigen bzw. Wortanzeigen) besteht kein Anspruch auf Probeab-
züge. 

j)	 �Der Auftraggeber hat bei Wiederholungsanzeigen den richtigen Abdruck 
seiner Anzeigen sofort bei Erscheinen zu überprüfen. Der Verlag erkennt 
Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei Wieder-
holungen der gleiche Fehler unterläuft, ohne daß nach der Veröffentli-
chung eine sofortige Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt 
ist. Sonstige Beanstandungen sind, sofern es sich um offensichtliche 
Mängel handelt, innerhalb vier Wochen nach Rechnungslegung zu erhe-
ben. 

k)	 �Die Zuständigkeit des jeweiligen Amtsgerichtes ohne Rücksicht auf den 
Streitwert gilt als vereinbart. 

l)	 �Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt-
gewordene Daten, die zu keinen anderen Zwecken als zu den Ver-
lagszwecken verwendet werden (Gemäß §§ 22, 23 und 26, Absatz 1 
Bundesdatenschutzgesetz). m) Vervielfältigte Druckunterlagen sowie 
montagefähige Papiervorlagen (z.B. Fotopapier) stehen dem Verlag mit 
Auftragserteilung zur freien Verfügung und unterliegen nicht der Aufbe-
wahrungspflicht für Druckunterlagen. 

n)	 �Orthographisch und grammatikalisch gilt in allen Anzeigentexten sowohl 
die alte als auch die neue Rechtschreibung. Mängelrügen bezüglich alter 
und neuer Schreibweise sind ausgeschlossen. 

o)	 �Der Verlag ist berechtigt, in der Zeitung erscheinende Anzeigen in den 
Onlinedienst des Verlages einzustellen. p) Bei Konkursen und Zwangs-
vergleichen entfällt jeglicher Nachlaß. q) Zuschriften auf Kennzifferanzei-
gen, außer Stellenangebote, werden nur dann weitergeleitet, wenn sie in 
Standardbrief- oder Postkartenform abgefaßt sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen


